
Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Verordnung (EU) Nr. 442/2011 des Rates vom 9. Mai 
2011 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 
Syrien für nichtig zu erklären, soweit sie den Kläger betrifft; 

— den Beschluss 2011/273/GASP des Rates vom 9. Mai 2011 
über restriktive Maßnahmen gegen Syrien für nichtig zu 
erklären, soweit er den Kläger betrifft; 

— den Durchführungsbeschluss 2011/302/GASP des Rates 
vom 23. Mai 2011, mit dem der Anhang des Beschlusses 
2011/273/GASP durch die im Anhang des Beschlusses vom 
23. Mai enthaltene Fassung ersetzt wird, für nichtig zu er
klären, soweit er den Kläger betrifft; 

— dem Rat der Europäischen Union nach den Art. 87 und 91 
der Verfahrensordnung des Gerichts die Kosten aufzuerle
gen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Der Kläger stützt seine Klage auf sechs Klagegründe: 

1. Erster Klagegrund: Verletzung der Verteidigungsrechte und 
des Rechts auf ein faires Verfahren. Der Kläger macht gel
tend, seine Verteidigungsrechte seien verletzt worden, da ihm 
die in Rede stehenden Sanktionen auferlegt worden seien, 
ohne dass er zuvor angehört worden sei, ohne dass er eine 
Gelegenheit gehabt habe, sich zu verteidigen und ohne dass 
ihm die Umstände bekannt gewesen seien, aufgrund deren 
diese Maßnahmen getroffen worden seien. 

2. Zweiter Klagegrund: Verstoß gegen die in Art. 296 Abs. 2 
AEUV niedergelegte Begründungspflicht. Der Kläger rügt, 
dass der Rat restriktive Maßnahmen gegen ihn erlassen habe, 
ohne ihm die Gründe mitzuteilen und ihm so seine Vertei
digung zu ermöglichen. Der Kläger rügt, dass der Beklagte 
sich auf eine allgemeine und stereotype Formulierung be
schränkt habe, ohne die sachlichen und rechtlichen Um
stände, von denen die Rechtmäßigkeit seines Beschlusses 
abhänge, sowie die Erwägungen, die ihn zu diesem Beschluss 
veranlasst hätten, genau zu bezeichnen. 

3. Dritter Klagegrund: Verstoß gegen die Gewährleistung des 
Anspruchs auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz. Der 
Kläger macht geltend, dass er nicht nur nicht vor dem Rat 
sachgerecht Stellung habe nehmen können, sondern dass er 
auch nicht in der Lage sei, seine Klage vor dem Gericht 
sachgerecht zu führen, da im angefochtenen Beschluss kei
nerlei Hinweis auf die ihm zugrunde liegenden spezifischen 
und konkreten Gründe zu finden sei. 

4. Vierter Klagegrund: Verletzung des allgemeinen Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit. 

5. Fünfter Klagegrund: Verletzung des Rechts auf Eigentum, da 
die restriktiven Maßnahmen und insbesondere das Einfrieren 
der Gelder einen unverhältnismäßigen Eingriff in sein Grund
recht, frei über sein Vermögen zu verfügen, darstelle. 

6. Sechster Klagegrund: Verletzung des Rechts auf Privatsphäre, 
da das Einfrieren der Gelder und die Einschränkung des 
Rechts auf Freizügigkeit ebenfalls einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in sein Grundrecht darstelle. 

Klage, eingereicht am 12. Juli 2011 — Arla Foods/HABM — 
Artax (Lactofree) 

(Rechtssache T-364/11) 

(2011/C 282/55) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Arla Foods AMBA (Viby J, Dänemark) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwältin J. Hansen) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Artax 
Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs AG (Linz, Österreich) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 18. April 2011 in der Sache 
R 1357/2009-2 aufzuheben und die eingetragene Gemein
schaftsmarke Nr. 4 647 533 für Waren der Klassen 5, 29, 
30 und 32 gemäß der Entscheidung der Nichtigkeitsabtei
lung vom 11. September 2009 für nichtig zu erklären; 

— dem Beklagten und der anderen Beteiligten im Verfahren vor 
der Beschwerdekammer die Kosten des Nichtigkeitsverfah
rens, des Beschwerdeverfahrens und des Klageverfahrens auf
zuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: Bildmarke „Lactofree“ für Waren der Klassen 5, 29, 30 
und 32 — Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 4 647 533. 

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Andere Beteiligte im Verfahren 
vor der Beschwerdekammer.
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Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: Klägerin. 

Begründung des Antrags auf Nichtigerklärung: Die Antragstellerin 
im Nichtigkeitsverfahren stützte ihren Antrag, der auf der älte
ren farbigen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 4 532 751 „lactofree“ 
für Waren der Klasse 29 beruhte, auf Art. 53 Abs. 1 Buchst. a 
und Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 
des Rates. 

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Antragsgemäße Nichtig
erklärung für einen Teil der Waren. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der Entscheidung 
der Nichtigkeitsabteilung und Zurückweisung des Antrags auf 
Nichtigerklärung. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 53 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates, 
da die Beschwerdekammer beim Vergleich der Zeichen und 
damit bei der Gesamtwürdigung der Verwechslungsgefahr zwi
schen den Bildmarken „lactofree“ und „Lactofree“ einen Fehler 
begangen habe. 

Rechtsmittel, eingelegt am 5. Juli 2011 von AO gegen den 
Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 4. 

April 2011 in der Rechtssache F-45/10, AO/Kommission 

(Rechtssache T-365/11 P) 

(2011/C 282/56) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: AO (Brüssel, Belgien) (Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt P. Lewisch) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Rechtsmittelführer beantragt, 

— den Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 
4. April 2011 in der Rechtssache F-45/10, AO/Kommission, 
aufzuheben; 

— sofern das Gericht in der Lage ist, den Rechtsstreit in der 
Sache zu entscheiden, den in der ersten Instanz gestellten 
Anträgen stattzugeben, d. h., 

— die Entscheidung CMS 07/046 der Europäischen Kom
mission vom 23. Juli 2009 wegen Mobbing, Miss
management und Verstoßes gegen das Grundrecht auf 
rechtliches Gehör aufzuheben; 

— alle Entscheidungen, die die Anstellungsbehörde im Zeit
raum von September 2003 bis zur Entfernung des 
Rechtsmittelführers aus dem Dienst gegen ihn erlassen 
hat, wegen Mobbing und Missmanagement aufzuheben, 

wobei ein Verstoß gegen das Grundrecht des Rechtsmit
telführers auf rechtliches Gehör geltend gemacht wird; 

— eine Anhörung des Rechtsmittelführers nach den Art. 7 
Abs. 1 und 24 des Status ( 1 ) zu ermöglichen und inso
weit die im Februar 2008 und März 2008 eingereichten 
Anträge zu behandeln; 

— dem Rechtsmittelführer eine symbolische Entschädigung 
in Höhe von 1 (einem) Euro für den immateriellen und 
beruflichen Schaden zuzusprechen, den er, wie in der 
Klageschrift dargestellt, erlitten hat, da das Ziel dieser 
Klage kein finanzielles, sondern die Anerkennung der 
Würde und der Berufsehre des Klägers ist; 

— der anderen Verfahrensbeteiligten sämtliche Kosten aufzuer
legen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung des Rechtsmittels macht der Rechtsmittelführer 
drei Rechtsmittelgründe geltend. 

1. Erster Rechtsmittelgrund: Die Voraussetzungen für eine Ent
scheidung durch Beschluss gemäß Art. 76 der Verfahrens
ordnung des Gerichts für den öffentlichen Dienst seien nicht 
erfüllt gewesen und die Klage sei nicht offensichtlich abzu
weisen gewesen, da 

— das Gericht für den öffentlichen Dienst mehrere in Bezug 
auf das gegenüber dem Rechtsmittelführer erfolgte Mob
bing vorgebrachte Rügen und vorgelegte Beweise nicht 
berücksichtigt habe; 

— dem Rechtsmittelführer in Bezug auf zwei in seiner Kla
geschrift angeführte Entscheidungen der Anstellungs
behörde keine Frist zur Behebung der Mängel seiner Kla
geschrift gemäß Art. 36 der Verfahrensordnung des Ge
richts für den öffentlichen Dienst gewährt worden sei. 

2. Zweiter Rechtsmittelgrund: Der Beschluss in der Rechtssache 
F-45/10 verstoße im Sinne von Art. 11 Abs. 1 des Anhangs 
I der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union ge
gen das Recht der Europäischen Union, denn der Rechts
mittelführer habe Anspruch auf eine Entschädigung, da Mob
bing stattgefunden habe. 

3. Dritter Rechtsmittelgrund: Das Gericht für den öffentlichen 
Dienst habe das Recht des Rechtsmittelführers auf rechtliches 
Gehör gemäß Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie Art. 47 Abs. 2 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verletzt. 

( 1 ) Verordnung Nr. 31 (EWG) 11 (EAG) über das Statut der Beamten 
und über die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediens
teten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäi
schen Atomgemeinschaft (ABl. 45 vom 14.6.1962, S. 1385) in 
geänderter Fassung.
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